
Informationen zur Verringerung der Umweltauswirkung beim Kochen (gem. Verordnung 

(EU) NR.66/2014 der Kommission, Anhang I, Nr.2) 

Achten Sie immer auf ausreichend Belüftung/Zuluft des Raumes beim Betrieb der 

Dunstabzugshaube. 

Starten Sie den Betrieb der Dunstabzugshaube auf niedriger Stufe gleich bei Beginn des 

Kochvorgangs. 

Reinigen Sie in regelmäßigen Abständen die Fettfilter. Auch die Kohlefilter müssen in regelmäßigen 

Abständen erneuert werden. 

Verfügt das Gerät über eine Nachlaufautomatik/Timer aktivieren Sie diese Funktion, um den Betrieb 

nach Abschluss des Kochvorgangs automatisch zu beenden. 

Alternativ schalten Sie das Gerät sowie die Beleuchtung nach Abschluss des Kochvorgangs aus. 

 

Informationen an professionelle Nutzer zur Demontage (gem. Verordnung (EU) Nr. 

66/2014 der Kommission, Anhang I, Nr.2) 

Zerstörungsfreie Demontage zu Wartungszwecken 

Den Austausch von Kohlefilter oder Beleuchtung führen Sie bitte gemäß den jeweiligen 

Montageanleitungen aus. Weitere Maßnahmen zur Wartung/Instandhaltung sind nicht vorgesehen. 

Weitere Wartungsarbeiten oder Reparaturen dürfen nur von autorisierten Fachleuten/Kundendienst 

durchgeführt werden. 

Demontage zur Entsorgung/Recycling/Rückgewinnung 

Im Fall, dass das Gerät demontiert wird, verfahren Sie in umgekehrter Reihenfolge, wie in der 

Montageanleitung beschrieben. Für das Recycling geben Sie das Gerät, Filter und Beleuchtung an die 

kommunale Entsorgungsbetriebe/Sammelstellen für Elektroschrott/Müllentsorgung. 

Sie helfen damit die potenzielle Auswirkung, durch falsche Entsorgung, auf die Umwelt und die 

menschliche Gesundheit zu vermeiden. Sie leisten damit Ihren Beitrag zur Wiederverwertung, zum 

Recycling und zu anderen Formen der Verwertung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten. 

Informationen, wo die Geräte zu entsorgen sind, erhalten Sie über Ihre Kommunen oder die 

Gemeindeverwaltung. 

 

Die auf dieser Plattform beschriebenen Geräte entsprechend der Anforderung der          

Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Nr. 66/2014. 

 


